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Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Damen und Herren,

Koalitionsverhandlungen und Regierungsbildung auf Bundesebene sowie der Start der Thüringer 
Landesregierung haben uns in den letzten Wochen auf dem politischen Parkett stark beschäftigt, 
Frau Dr. Rommel hat dazu ausgeführt. Konkrete Beratungsgegenstände wie der Arbeitsplan des 
BMG,  Referentenentwürfe  für  die  angekündigten  Gesetze,  relevante  Beschlüsse  der  KBV-
Vertreterversammlung und des Ärztetages liegen in diesem Jahr aber noch vor uns. Aus dem 
Routinegeschäft  seit  der  letzten  VV  habe  ich  in  meinem  Ressort  heute  nur  einen  Punkt 
abzuhandeln: die neue

KBV-Richtlinie zur IT-Sicherheit.

Bereits seit 2021 gelten verschiedene Pflichten für Praxisinhaber zur IT-Sicherheit, wie z. B. der 
Einsatz eines Virenschutzprogramms, einer Firewall bei Internetanwendungen, von Passwörtern 
für  Praxisarbeitsplätze  und  Sperrcodes  für  Mobilgeräte  sowie  die  Durchführung  planmäßiger 
Datensicherungen. 

Die neue Richtlinie sieht folgende weitere Verpflichtungen vor. Das Praxispersonal muss in die IT 
eingewiesen und für Sicherheitsrisiken sensibilisiert werden. Insbesondere muss es eine für das 
Praxispersonal  verbindliche  Regelung  zum  Umgang  mit  Spam-Nachrichten  geben.  Die 
Mitarbeitenden  müssen  darüber  hinaus  regelmäßig  zur  IT-Sicherheit  geschult  werden.  Bei 
Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen müssen Passwörter und Zugangsdaten geändert 
werden. Externes Personal wie IT-Dienstleister müssen vertraglich verpflichtet werden, Gesetze, 
Vorschriften und interne Anweisungen einzuhalten. Bei nur einmaligem Einsatz an der Praxis-
EDV müssen Techniker beaufsichtigt werden. Diese neuen Auflagen gelten ab 1. Oktober 2025.

Auf der KBV-Website finden unsere Mitglieder einen Praxis-Check zum Thema Datenschutz und 
Informationssicherheit  mit  15 Fragen.  Damit  kann jedermann/-frau nachprüfen,  ob die eigene 
Praxis  safe  ist.  Die  KBV hat  angekündigt,  bis  zum Herbst  Schulungsmaterial  auf  ihrer  Seite 
einzustellen, mit dem die Erfüllung der Anforderungen der neuen IT-Sicherheitsrichtlinie unter-
stützt wird.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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